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Stadt Halle (Saale) 03.03.2016
Geschäftsbereich Bildung und Soziales

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und
Liegenschaften am 16. 02.2016
Betreff: Anfrage der CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale) zur Feststellung des
Schulentwicklungsplanes der Stadt Halle (Saale) für die Schulform Berufsbildende
Schulen für die Schuljahre 2016/17 bis 2020/21
TOP: 5.2

Frage 1

Welche jeweiligen Maßnahmen verbergen sich hinter den einzelnen Ansätzen und wie
setzen sich diese zusammen?

Antwort

Die Position Auszahlung für Hochbaumaßnahmen entsteht aus folgender
Zusammensetzung:

 Brandschutzgrundsicherung
 IT-Vernetzung
 Teil-Kellertrockenlegung

Dies sind vorbereitende Maßnahmen im Zuge der Umsetzung von
Klassen/Ausbildungsfeldern aus der Rainstraße 19.

Die Position Erwerb bewegliches Anlagevermögen entsteht aus folgender
Zusammensetzung:

 Ersatz veralteter DV-Technik, Lehr- und Unterrichtsmittel
 Ersatzausstattung und Modernisierung von Fachkabinetten

Drei Jahresansätze, weil drei Bauabschnitte. Es soll bei lfd. Unterrichtsbetrieb gebaut
werden.

Frage 2

Wie setzen sich die Ansätze zusammen?

Antwort:

siehe Anlage (Tabelle)
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Ergänzung zur Antwort der Verwaltung vom 16.02.2016:

Aus der gemeinsamen Vorabstimmung zur Entwurfsplanung, geführt am 24.02.2016
zwischen FB 24, FB 51, Schulleiter und Planer, ergibt sich gegenwärtiger Arbeitsstand:

Der Standort Universitätsring 21 soll Brandschutz ertüchtigt werden, eine IT-Vernetzung und
einen Aufzug erhalten und Teile des Kellers sollen trocken gelegt werden.

Daraus leiten sich ab:
2016 Planung, Baubeschluss 05/16, Ausschreibung, Vergabe

Teil-Kellertrockenlegung möglichst ab Sommerferien
2017/18 Brandschutzgrundsicherung, IT-Vernetzung, Einbau eines Aufzugs

Da die Schule nur 1/3 der Räume freilenken kann, wird von drei vertikal abgeteilten
Bauabschnitten ausgegangen. 1/3 Unterricht/Klassen werden an die Standorte Rainstraße
19 und Klosterstraße 9 ausgelagert.
Schulorganisatorisch sieht der Schulleiter darin kein Problem.
Lärm- und staubintensive Arbeiten sollen in den Schulferien oder in Abstimmung mit der
Schulleitung ausgeführt werden. Es handelt sich um wenig Durchbrüche und Umbauten. Es
werden Staubschutzwände gestellt, Schutzbeläge auf Fußböden aufgebracht und
Reinigungsintervalle verstärkt.
Die Finanzmittel für Möbel, Lehr- und Unterrichtsmittel (z. B. eine neue Lehrküche) werden
derzeit mit dem Schulleiter prioritär untersetzt.

Katharina Brederlow
Beigeordnete

Anlage:

Auszug Haushaltsplan / BbS V, Außenstelle Universitätsring 21



Auszug Haushaltsplan / BbS V, Außenstelle Universitätsring 21
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